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Beratungsfolge Ausschüsse – Rat X öffentlich  nicht öffentlich

 
Haupt- und Finanzausschuss 11.09.2002 

Rat 25.09.2002 

Betreff: 

Satzung der Stadt Siegen vom 22.05.2002 über die Aufhebung der 
Zweckwidmung für den Wirtschaftsweg Gemarkung Volnsberg Flur 1 
Flurstück 144 tw.; 
Beitrittsbeschluss gem. Verfügung des Landrates des Kreises Siegen-
Wittgenstein vom 10.07.2002 
 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat der Stadt Siegen beschließt: 
 
§ 2 Buchstabe b der Satzung der Stadt Siegen über die Aufhebung von Festsetzun-
gen für gemeinschaftliche Angelegenheiten im Rezess über die Zusammenlegungs-
sache von Volnsberg vom 12.08.1921 -V. 134- wird durch folgende Sätze ergänzt: 
 
Das Flurstück 144 verbleibt insgesamt im Eigentum der Stadt Siegen. Die Veräuße-
rung des Grundstückes bedarf der Zustimmung der Kommunalaufsichtsbehörde. Ei-
ne städtebauliche Neuordnung und Erschließung, die das Flurstück 144 und die be-
nachbarten Grundstücke insgesamt mit einschließen, bleibt unberührt.  
 
 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
Der Rat der Stadt Siegen hat in seiner Sitzung am 22.05.2002 die v. g. Satzung be-
schlossen. Der Landrat des Kreises Siegen-Wittgenstein als untere staatliche Ver-
waltungsbehörde hat im Rahmen des Zustimmungsverfahrens mit Verfügung vom 
10.07.2002 die Zustimmung gem. § 2 des Gesetzes über die durch ein Auseinander-
setzungsverfahren begründeten gemeinschaftlichen Angelegenheiten vom 
09.04.1956 erteilt und mit der Maßgabe verbunden, dass § 2 Buchstabe b der Sat-
zung wie im Beschlussvorschlag aufgeführt, ergänzt wird. Durch den letzten Satz 
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dieser Ergänzung soll sichergestellt werden, dass eine allgemeine städtebauliche 
Entwicklung in diesem Bereich zukünftig nicht ausgeschlossen wird. 
 
Zur Änderung des § 2 ist ein Beitrittsbeschluss des Rates der Stadt Siegen erforder-
lich. 
 
 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen 

  ja x nein 
 

     
Gesamtkosten jährliche Folgekosten Finanzierung Finanzierung objekt Abstimmung 
der Maßnahme  Eigenanteil bezogene Einnahmen mit dem Kämmerer 
     
       
        

  
ist erfolgt 

      
  

ist nicht erfor-
derlich, da 
Haushaltsmit-
tel im Haus-
haltsjahr zur 
Verfügung 
stehen 

 
Veranschlagung 
           

  
im VermH 
   

im VerwH 
  

Nein 
 

Ja, mit 
  

Haushaltsstelle 
 

 
 
In Vertretung 
 
 
 
 
 
Brune 
Stadtbaurat 
 
 
Anlagen: 1  




